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des Abg. Stams (SDP) 

Drucksache Nr. 53 

betr. Durchführung des Personalvertretungsgese~es 

Nach dem Gesetz über die Personalvertretungen in den öffentlichen Ver· 

waltungen und Betrieben in Schleswig·Holstein (Personalvertretungsgesetz) 

in der Fassung vom 23. November 1957 (GVOBJ. S. 157) werden gemäß 
§ 1 in den Verwaltungen, Gerichten und Betrieben des Landes, der Ge­
meinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Lan­

des unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent­

lichen Rechts Per,sonalvertretungen gebildet. Gemäß § 15 beträgt die 

Amtszeit des Personal1rates zwei Jahre. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. J?esteht beim FinanzaJ:mt Kiel~Nord zur Zeit ein Personalrat? 

2. Wenn beim Finanzamt Kiel-Nord zur Zeit kein Personalrat vorhan­

den ist, 

a) seit wann besteht keine ordnungsgemäß gewählte Personalver­

tretung mehr und 

b) welches sind die Gründe, die eine den Bestimmunneu des Per­

sonalvertretungsgesetzes entsprechende Personalvertretung nicht 

mehr haben zustande kommen lassen? 

Kiel, den 29. Januar 1963 

Stams 

Dru<k und Vertrieb: Schmldt & K!ai.mig, Kiel 


